
Pflanzenschutz-Warndienst 
Weinbau 

Informationen zum Pflanzenschutz 
Beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind die Gebrauchsanleitungen sowie die gesetzlichen Bestimmungen zum Anwender-, 

Verbraucher- und Umweltschutz zu beachten. 
  

Nr. 09 vom 18. März 2025 (Woche 12) 
  

 

 

  

Abteilung 7 Referat Pflanzenschutz 
Bearbeiter: Eike Harbrecht Tel.: +49 351 2612-7321 
www.lfulg.sachsen.de 

 

 

Themen: 

PSM-Info 
Termine 
  

 

In eigener Sache – Terminankündigung 
Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie lädt ein: 

Pillnitzer Weinbautag 

Termin:  Donnerstag, 10.04.2025 
13:00 Uhr – 18:00 Uhr 

Ort:  Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  

Fachschulen für Agrartechnik und Gartenbau 

Aula Söbrigener Str. 3a 

01326 Dresden 

Hinweis: Anmeldung bis 03.04.2025 unter 
https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/lfulg/beteiligung/themen/1043983  

 

Rebschutz 
In der 11. Kalenderwoche konnte an warmen Tagen im März das Bluten der Reben beobachtet 
werden. Früher sogar als in 2024, wo das Bluten für die 12. Kalenderwoche aufgezeichnet wurde. 
Die Rekordwerte 2023/24 bei den Temperaturen konnten in den Monaten November bis März 
2024/25 nicht erreicht werden. Über dem langjährigen Mittel zeigten sich die Temperaturen im 
Dezember, Januar und an einigen Standorten der Februar, was sich in der Rebenentwicklung zeigt. 
Die kalten Temperaturen besonders in den Nächten verzögern die Entwicklung der Reben noch. Am 
Wochenende werden steigende Temperaturen erwartet, sodass in günstigen Lagen (z. B. an 
schützenden Mauern) und bei frühen Sorten das Knospenschwellen beginnt und dann das Wolle-
Stadium sichtbar werden wird. Im Gegensatz zum Vorjahr waren die Niederschläge in den 
Wintermonaten eher im Bereich des langjährigen Mittels. Allerdings waren Februar und März schon 
wieder sehr trocken, was sich natürlich positiv auf die Abtrocknung und die Befahrbarkeit der Böden 
auswirkt. 

 

 

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/lfulg/beteiligung/themen/1043983
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Ohne Zustimmung ist die Weitergabe an Dritte – auszugsweise oder im Original – nicht gestattet. 

 

Tabelle 1: Wetterdaten von November 2024 bis März 2025 im Elbtal Sachsen 

Wetterstation Monat Temperatur  Niederschlag  

Monat Mittel 
2010-2019 

Monat Mittel 
2010-2019 

Coswig November 2024 4,9 6,1 40,4 32,3 

Dezember 2024 3,4 2,9 37,6 31,9 

Januar 2025 3,2 0,8 56,5 40,7 

Februar 2025 1,1 1,4 10,3 21,2 

März 2025 4,1 5,7 16,0 27,4 

Meißen November 2024 5,5 6,6 43,4 37,0 

Dezember 2024 3,7 3,7 41,2 36,7 

Januar 2025 3,6 1,1 58,4 51,5 

Februar 2025 1,7 1,3 9,6 25,5 

März 2025 5,7 5,8 16,4 29,4 

Pillnitz November 2024 5,2 5,8 44,6 28,6 

Dezember 2024 3,5 3,2 32,6 28,3 

Januar 2025 3,3 1,1 48,9 34,8 

Februar 2025 1,9 1,5 13,5 17,1 

März 2025 4,9 5,4 8,1 24,6 

Reichenbach November 2024 4,9 5,6 36,9 29,0 

Dezember 2024 3,3 3,1 33,8 29,7 

Januar 2025 3,3 0,4 53,0 26,2 

Februar 2025 1,3 1,5 10,2 15,2 

März 2025 5,3 5,3 17,4 34,7 

 

Zulassungen von PSM im Weinbau!
Zulassungs-Nr. 

Präparat (Wirkstoff) 

Wartezeit 

Tage 

Anwendungen 

 

Bemerkungen 

 
 

Bekreuzter Traubenwickler, Einbindiger Traubenwickler  
 

00B378-00 
BIOOtwin L+ ((E,Z)-7,9-Dodecadien-1-

ylacalat + (Z)-9-Dodecen-1-ylacalat)) 
Zulassung bis: 30.08.38 

F 

Weinrebe: 

Fl: max. 1, vor Beginn 
Falterflug  
250 Stück/ha anhängen 

B3 NW470 

 

Falscher Mehltau (Plasmopara viticola), Graufäule (Botrytis cinerea),  
 

028470-00 
Polyversum (Pythium oligandrum M1) 
Zulassung bis: 28.02.39 

F 

Tafeltraube: 

Zur Befallsminderung 
Fl: max. 8, ab BBCH 71  
0,25 kg/ha Abstand: 5-7 d 
H2O: 300-1.000 l/ha 

B4 

SS110-1, SS2101, 
ST1102, NW642-1,
 (G) 

 

Graufäule (Botrytis cinerea),  
 

028470-00 
Polyversum (Pythium oligandrum M1) 
Zulassung bis: 28.02.39 

F 

Tafeltraube: 

Zur Befallsminderung 
Pfropfreben (Unterlagen 
und Edelreiser) 
Fl: max. 8, NP gießen 
0,2 kg/ha Abstand: 5-7 d 
H2O: max. 400 l/ha 

B4 

SS110-1, SS2101, 
ST1102, NW642-1,
 (G) 

 

Anwendungsbestimmungen/Auflagen: 

SS110-1: Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. 

SS2101: Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z. B. Gummistiefel) tragen beim 

Umgang mit dem unverdünnten Mittel. 

ST1102: Partikelfiltrierende Halbmaske FFP2 oder Halbmaske mit Partikelfilter P2 (Kennfarbe: weiß) gemäß BVL-

Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz, in der jeweils geltenden 

Fassung, tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. 
 

Abkürzungen: 

(G): Geringfügige Verwendung gemäß Art. 51 VO (EG) 1107/2009 

F: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen 
Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich. 

 

http://www.pflanzenschutz-information.de/suche?znr=00B378-00
http://www.pflanzenschutz-information.de/suche?znr=028470-00
http://www.pflanzenschutz-information.de/suche?znr=028470-00
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Neue Anwendungsbestimmung für Genehmigung von Pflanzenschutzmitteln für die 
Anwendung mit unbemannten Luftfahrzeugen (Drohnen) in Weinbau-Steillagen 
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) verbindet die 
Genehmigungen nach § 18 Absatz 3 Nr. 2 i.V.m. Abs. 4 PflSchG für die Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln (Fungiziden) mit Drohnen in Weinbau-Steillagen mit einer neuen 
Anwendungsbestimmung NZ184. 
NZ184: Die Anwendung darf nur mit unbemannten Luftfahrzeugen (Drohnen) erfolgen, die mit Spritzeinrichtungen 

ausgestattet sind, die in die "Liste der Spritzeinrichtungen für unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen) für die Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln im Steillagen-Weinbau" des Julius Kühn-Instituts (JKI) als Teil der beschreibenden Liste gemäß 
der Bekanntmachung vom 10. September 2013 (BAnz AT 23.10.2013 B4) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen 
sind (einzusehen auf der Homepage des Julius Kühn-Instituts). 
Die in der Liste genannten Verwendungsbestimmungen sind einzuhalten. 

 

Zulassung des Pflanzenschutzmittels Roundup Future derzeit nicht wirksam 
Das BVL hat am 11. März 2025 mitgeteilt, dass die Zulassung des Pflanzenschutzmittels Roundup 
Future (Glyphosat) derzeit nicht wirksam ist. Nach derzeitigem Stand wäre das Herbizid noch bis 
15.12.2026 im Weinbau zugelassen. 
Hintergrund: 
Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) hat am 4. März 2025 Widerspruch gegen die Zulassung von 
Roundup Future (Zulassungsnummer: 00A042-00) eingelegt. Der Widerspruch entfaltet, da er nach 
derzeitiger Einschätzung fristgerecht erfolgte, bis auf weiteres aufschiebende Wirkung. Das heißt, 
dass die Zulassung derzeit nicht wirksam ist. 
 

Zulassungsende für Nozomi am 30.06.2025 erwartet 
Die Firma Certis Belchim hat am 10. März 2025 über die Zulassungssituation des Herbizids 024895-
00 Nozomi (Flumioxazin) und der dazu gehörenden Vertriebsgenehmigungen z. B. Vorox F (Zul. Nr.: 
024895-60) informiert. Diese Produkte sind z. B. im Weinbau bis 30.06.2025 zugelassen. Es wurde 
darüber informiert, dass es im Anschluss keine erneute Zulassung bzw. Zulassungsverlängerung 
mit o. g. Zulassungsnummer geben wird. 
Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass nach Ende der Zulassung mit einer 
Abverkaufsfrist bis zum 30.12.2025 und einer Aufbrauchfrist bis zum 30.12.2026 zu rechnen ist. 
Seitens des Zulassungsinhabers wurde fristgerecht ein erneuter Antrag auf Zulassung gestellt. 
Aktuell wurde eine erneute Zulassung für das Produkt Nozomi (BVL Nr.: 044895-00) mit langfristiger 
Zulassung bis zum 28.02.2038 erteilt. 
Diese allerdings nur noch mit dem Einsatzgebiet Nichtkulturland zur Anwendung auf Gleisanlagen. 
 

Verlängerungen von Zulassungen von PSM (Stand: 14.03.2025) 
Mittel Wirkstoff Zulassungsende 

 

024675-00 
Karate Zeon u. a. 

lambda-Cyhalothrin 30.09.2025 

005655-00 
Mospilan SG u. a. 

Acetamiprid 28.02.2026 

 
 
 
 

http://www.pflanzenschutz-information.de/suche?znr=00A042-00
http://www.pflanzenschutz-information.de/suche?znr=00A042-00
http://www.pflanzenschutz-information.de/suche?znr=00A042-00
http://www.pflanzenschutz-information.de/suche?znr=00A042-00
http://www.pflanzenschutz-information.de/suche?znr=024895-00
http://www.pflanzenschutz-information.de/suche?znr=044895-00
http://www.pflanzenschutz-information.de/suche?znr=024675-00
http://www.pflanzenschutz-information.de/suche?znr=005655-00

